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Die Ausgleichung

Zuwendungen, die ein Nachkomme zu Lebzeiten des 
Erblassers bereits erhalten hat, werden seinem Erbteil 
angerechnet, sofern der Erblasser diese Zuwendungen 
nicht ausdrücklich von der Ausgleichungspflicht befreit 
hat. Dabei kann es sich um Beiträge an Studienkosten 
oder zur Gründung eines Haushaltes, um Vermö-
gensabtretungen oder Schulderlasse handeln.

Die übrigen gesetzlichen Erben sind hingegen nur 
ausgleichungspflichtig, wenn der Erblasser dies aus-
drücklich angeordnet hat.

Idealerweise wird die Ausgleichung im Zeitpunkt 
der Zuwendung geregelt, zum Beispiel mittels entspre-
chendem Passus im Schenkungsvertrag. Eine Erwäh-
nung dieser Zuwendung im Testament des Erblassers 
ist empfehlenswert. Insbesondere dann, wenn nicht 
alle Nachkommen gleich viel erhalten haben. Dies er-
leichtert eine spätere Erbteilung. Bei der Erbteilung 
entscheidet der begünstigte Erbe, ob er die Zuwen-
dung an seinen Erbteil anrechnen lässt oder ob er den 
erhaltenen Vermögenswert in die Erbschaft einwerfen 
will.

Erbschafts- und Schenkungssteuer

Während das Erb- und Eherecht in der ganzen 
Schweiz vereinheitlicht ist, herrscht bei der Erb-
schaftssteuer eine bunte kantonale Vielfalt. Für die 
Höhe der Steuern ist stets der Verwandtschaftsgrad 
zum Erblasser massgebend. Nicht-Verwandte werden 
zum Maximalsatz besteuert, was zum Beispiel im Kan-
ton Zürich einer Steuer von 3�% entspricht. Diese Re-
gelung trifft speziell Konkubinatspartner hart. Glückli-
cherweise gibt es bereits Kantone, die Konkubinats-
partner gemildert besteuern. Diskussionen um die 
Abschaffung oder Einschränkung der Erbschaftssteuer 
sind in vielen Kantonen ein Thema, und einige, darun-
ter auch der Kanton Zürich, haben ihre Steuergesetze 
geändert. In den meisten Kantonen sind die Ehepart-
ner und die Nachkommen mittlerweile von der Steuer-
pflicht befreit.

Grundsätzlich ist die Erbschaftssteuer in dem Kan-
ton zu entrichten, wo der Erblasser seinen letzten 
Wohnsitz hatte. Gehören Liegenschaften zum Nach-
lass, so wird die Erbschaftssteuer für die Liegenschaft 
im Lagekanton erhoben.

Die meisten Kantone besteuern Schenkungen mit 
einer Schenkungssteuer analog den Erbschaften. Es 
macht daher steuerlich betrachtet keinen Unterschied, 
ob jemand einen Betrag als Geschenk oder als Erbe 
erhält. 
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Die Lebensgemeinschaften ohne Trauschein repräsen-
tieren heute einen bedeutenden Anteil in unserer  
Gesellschaft. Häufig stellen sich dabei rechtliche Pro-
bleme. Das Konkubinat ist im Gesetz nicht geregelt. 
Die Gerichtspraxis hat in den letzten Jahren verschie-
dene Grundsätze aufgestellt, die eine gewisse Erleich-
terung in der Handhabung bringen.

Wenn das Konkubinat eine eheähnliche, umfas-
sende Lebensgemeinschaft darstellt, gelten die Be-
stimmungen der einfachen Gesellschaft. Bei einer Auf-
lösung des Konkubinates wird das gemeinsam Erwirt-
schaftete hälftig geteilt. Diese Lösung schützt vor allem 
den nichterwerbstätigen Partner.

Ist das Konkubinat hingegen eine vorübergehende 
Partnerschaft, ist der nichterwerbstätige Partner nicht 
geschützt. In diesem Fall empfiehlt sich der Abschluss 
eines Arbeitsvertrages mit Lohnanspruch, wobei eine 
Lohnzahlung erst bei Auflösung der Partnerschaft ver-
einbart werden kann.

Auch wenn Konkubinatspartner nach neuerer Recht-
sprechung nicht mehr schutzlos sind, empfehlen wir al-
len, die eine solche Lebensgemeinschaft eingehen, die 
wichtigsten Punkte ihres Lebensverhältnisses schrift-
lich festzulegen. Bestandteile eines Konkubinatsver-
trages könnten sein:

> Bestimmen des beidseitigen Anteils an 
Haushaltkosten, Miete, Hypothekarzinsen, Steuern

> Aufteilen von Inventar und Hausrat

> Festsetzen einer Entschädigung für den Haushalt-
führenden, zum Beispiel mittels Arbeitsvertrag

Der Konkubinatspartner hat weder einen Erb- noch 
einen Rentenanspruch. In Form einer letztwilligen Ver-
fügung kann der Hinterbliebene begünstigt werden, 
gemäss unseren Ausführungen auf Seite �3.

Seit dem �. Januar 200� gilt das Partnerschafts- 
gesetz. Es ermöglicht gleichgeschlechtlichen Partnern 
eine Lebensgemeinschaft mit gegenseitigen Rechten 
und Pflichten. Lebenspartner gelten als gesetzliche  
Erben, sobald der Partnerschaftsvertrag beurkundet ist 
und ein Eintrag der Lebensgemeinschaft im Partner-
schaftsregister erfolgte. Auf diese Weise wird der Le-
benspartner dem Ehepartner gleichgestellt.

Als Regel für die güterrechtliche Auseinanderset-
zung gilt bei den gleichgeschlechtlichen Partnern die 
Gütertrennung. Im Partnerschaftsvertrag kann aber 
auch eine Errungenschaftsbeteiligung oder Güterge-
meinschaft vereinbart werden.

Dieses Partnerschaftsgesetz ist den gleichgeschlecht-
lichen Lebenspartnern vorbehalten. Heterosexuellen 
Paaren bleibt weiterhin nur die Wahl zwischen der tra-
ditionellen Ehe und dem Konkubinat.

Das Konkubinat und die gleich-
geschlechtliche Partnerschaft
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